
Littenstraße, auf der die Justizsena-
torin den Ostberliner Richtern und
Staatsanwälten ihre praktische Ab-
wicklung und Versetzung in den
Wartestand mitteilte. Trotz
Empörung und ungläubigem Er-
schrecken der Anwesenden war da
auch Hoffnung: Hoffnung auf
Übernahme in den Justizdienst und
auf einen Neubeginn. Heute, drei
Jahre danach, wissen wir, daß sie
unberechtigt war: Nur 15 Prozent
der ehem. Ostberliner Richter und
Staatsanwälte, vorrangig dienstjun-
ge Kollegen, wurden übernommen.
Die Auswahlkriterien waren im
Gegensatz zu den anderen neuen

Bundesländern (hier bestanden 55
Prozent das Überprüfungsprocede-
re) rigoros; Berlin konnte es sich
leisten, da die Westberliner Richter
und Staatsanwälte die Arbeit mit-
übernahmen. Rechtswissenschaft-
lern an der Humboldt-Universität
und an der Akademie der Wissen-
schaften erging es kaum anders:
Abwicklung, Evaluierung und
Warteschleife waren die neuen
Schlagworte; sie bedeuten im Er-
gebnis für die meisten das Ende
des beruflichen Werdegangs. Die
Akademie gibt es nicht mehr; an
der Humboldt-Universität wie an
allen akademischen Einrichtungen
in der ehem. DDR wurden die mei-
sten Hochschullehrer der Rechts-
wissenschaft von ihren Lehrstühlen
entfernt, diese sind jetzt fast aus-
nahmslos mit Westjuristen besetzt.

In den Kontext des Tagebuchs
gestellt, ist damit letztlich wenig
übriggeblieben von den artikulier-

ten Hoffnungen und Wünschen.
Waren sie so unrealistisch, so un-
praktikabel? Wohl nicht, der Eini-
gungsprozeß hätte in manchem
auch anders verlaufen können.

Diejenigen Gesprächspartner der
Autorin, die bei der Überprüfung
für „zu leicht“ befunden wurden,
haben – soweit sie nicht in den Vor-
ruhestand geschickt wurden – zum
überwiegenden Teil begonnen, sich
eine neue berufliche Existenz auf-
zubauen. Die von I. Markovits in
Deutschlands Wiedervereinigung
gesuchte Brüderlichkeit (S. 11)
haben sie allerdings wohl kaum fin-
den können. Wenn man aus dem
Arbeitsprozeß herauskatapultiert,
wenn einem als Wissenschaftler die
berufliche Möglichkeit zu weiterer
Forschung genommen wird, verbit-
tert man. Solche Menschen befin-
den sich vielfach in einer depres-
siven Verstimmung und haben ein
Versagersyndrom verinnerlicht, das
oft mit Minderwertigkeitskomple-
xen einhergeht. Aber auch derjeni-
ge, der übernommen wurde und
jetzt als Proberichter oder Habili-
tierter wie ein Neuanfänger behan-
delt wird und dessen bisheriges
Dienstalter keine Berücksichtigung
findet, wird dem vielgepriesenen
Rechtsstaat angesichts mangelnder
innerer Freiheit nicht ohne Skepsis
gegenüberstehen. Denn, um
F. Schorlemmer anläßlich seiner
Dankesworte zur Verleihung des
Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels zu zitieren: „Die alten
Beschädigungen reichen tief, neue
sind hinzugekommen.“

In diesem Licht betrachtet, muß
die Beschreibung ihres „ostdeut-
schen Idealprofessors“ durch I.
Markovits doch utopisch anmuten:
„Jemand, der einmal an den Sozia-
lismus geglaubt hat. Der versteht
oder versucht zu verstehen, was
falsch gelaufen ist, und es in Zu-
kunft besser machen will. Der sich
nicht nur sich selbst, sondern auch
der Gesellschaft verpflichtet fühlt.
Der sich trotz aller Enttäuschungen
über den Rechtsstaat freut. Der vie-
lem in der Bundesrepublik skep-
tisch gegenübersteht, und von dem
wir etwas lernen können. Jemand,
dessen Gleichsein uns nicht beruhi-
gen soll, sondern dessen Anders-
sein uns bereichert!“ (S. 256)

Es bleibt daher noch ein langer,
mühsamer Weg, der nur von Ost-
und Westdeutschen gemeinsam ge-

gangen werden kann. Er erfordert
neben kritischer Distanz von bei-
den Seiten auch das Bewußtsein
und die Akzeptanz, daß über 40
Jahre zwei gänzlich unterschiedli-
che Gesellschaftssysteme neben-
einander existierten, die unter-
schiedliche Wertvorstellungen her-
vorgebracht haben.

Zu hoffen bleibt, daß der Leser
für diesen gemeinsamen Weg aus
dem Tagebuch die Erkenntnis
nimmt, daß es kein abgerundetes
Bild über die DDR-Justiz im allge-
meinen und diejenigen, die das
DDR-Recht repräsentierten, im be-
sonderen geben kann. Recht und
Justiz in der DDR setzen sich nicht
nur aus den oft genug benannten
Negativ-Stereotypen zusammen.
So wie Recht und Rechtsprechung
auf der einen Seite zur Durchset-
zung einer von einem falschen Si-
cherheitsverständnis getragenen
Machtdoktrin mißbraucht wurden,
haben Richter, Staatsanwälte oder
Rechtswissenschaftler andererseits
auch versucht, die – wenn auch be-
grenzten – Spielräume zu nutzen
und damit letztlich Zivilcourage
bewiesen. Daß darüber hinaus das
DDR-Recht in bestimmten Berei-
chen durchaus Vorzüge gegenüber
dem westdeutschen Recht auf-
weist, ist zumindest für westdeut-
sche Reformbefürworter längst
kein Geheimnis mehr.

Adelhaid Brandt

Inga Markovits
Die Abwicklung
Ein Tagebuch zum Ende der
DDR-Justiz
C.H. Beck Verlag
270 Seiten, 29,80 DM

Jugendstrafrecht –
Kurzkommentar

Der von Christoph Nix heraus-
gegebene Kommentar zum

JGG kann als Beleg für die ein-
drucksvolle Entwicklung des deut-
schen Jugendstrafrechts in Theorie
und Praxis innerhalb der letzten 10
Jahre gesehen werden. Nach den
„Klassikern“ von Eisenberg und
Ostendorf (Alternativkommentar)
sowie dem 1992 neu erschienenen
Kommentar von Diemer/Schoreit/

◆

◆

◆

◆

◆
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BÜCHER

Das Ende der 
DDR-Justiz

Das Buch ist „ein Bericht über
den plötzlichen Tod des sozia-

listischen Rechts in der DDR, über
das Erbe, das es zurückließ, über
die Sorgen und Hoffnungen der
Hinterbliebenen und über die alle
überlebenden Schwierigkeiten, Ge-
rechtigkeit zu bewirken“ (S. 11).

Die Autorin, Professorin für Fa-
milienrecht und Rechtsverglei-
chung an der University of Texas,
USA, die sich bereits in ihrer Dis-
sertation an der Freien Universität
Berlin und später auf juristischen
Bildungsreisen mit dem DDR-
Recht beschäftigt hat, verbrachte
ab September 1990 ein For-
schungsjahr in Berlin. Sie befragte
deutsche Juristen nach ihren Erfah-
rungen in der DDR und nach ihren
Hoffnungen und Ängsten im neuen
Rechtssystem, besuchte Gerichts-
verhandlungen, beschäftigte sich
mit DDR-Justizstatistiken und war
als Mitglied einer Personalstruktur-
kommission der Humboldt-Univer-

sität zu Berlin an der Überprüfung
des Lehrkörpers der Juristischen
Fakultät beteiligt.

Ihre Beobachtungen und Ge-
spräche skizzierte I. Markovits zu
einem höchst interessanten und le-
senswerten Portrait eines unterge-
henden sozialistischen Rechtssy-
stems und deren Vertreter. Sie
wählte dafür die Tagebuchform,
„um Leser an der Spontanität und
dem persönlichen Drama meiner
Begegnungen teilhaben zu lassen
und sie daran zu erinnern, daß
›Recht‹ nicht nur eine Sprache von
Paragraphen, sondern von Men-
schenleben ist“ (S. 14). Hauptak-
teure und quasi „Mitautoren“ des
Tagebuches sind daher ihre Ge-
sprächspartner selbst: ostdeutsche
Richter, Staatsanwälte, Schöffen
und Rechtswissenschaftler.

Das Tagebuch beginnt mit einer
Veranstaltung am 6.9.1990 im ehe-
maligen Stadtgericht Berlin in der
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Sonnen handelt es sich um die 4.
Kommentierung in diesem Bereich.
Mit einem Gesamtumfang von 538
S. übertrifft das Werk in quantitati-
ver Hinsicht, was man sich von ei-

nem „Kurzkommentar“ erwarten
mag. Aber auch in qualitativer Hin-
sicht – und vor allem im Hinblick
auf den relativ günstigen Laden-
preis (78,– DM) – bietet es viel.
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Für den Leser dieser Zeitschrift in-
teressant mag der kriminalpoliti-
sche Standpunkt sein, den die Auto-
ren, als sozialwissenschaftlich ori-
entiert und von generellen Zweifeln
an der Wirksamkeit des Strafrechts
geprägt, beschreiben. In Anlehnung
an P.-A. Albrecht sehen sie Jugend-
strafrecht als Strafrecht, nicht als
Sozialrecht an, im Rahmen dessen
auch Hilfe und Erziehung der so-
zialen Kontrolle dient (vgl. S.20).
Ebenfalls in der Einleitung findet
sich die bekannte Grundsatzkritik
am Erziehungsgedanken im Ju-
gendstrafrecht und – jedenfalls der
Herausgeber – möchte von Erzie-
hung gänzlich Abschied nehmen.
Offen bleibt, wie ein „alternatives“
Modell auszusehen hätte und wofür
man dann ein eigenständiges Ju-
gendstrafrecht braucht. Anstelle
umfassender kriminalitätstheoreti-
scher Darstellungen wird das Mo-
dell von Quensel über fehlgeschla-
gene Sozialisations- und Interak-
tionsprozesse („Wie wird man
kriminell?“, in Kritische Justiz
1970, S.377 ff.) nachgedruckt. In
der Tat erscheint der Erklärungsan-
satz „nach wie vor aktuell“, wenn-
gleich er ja in erster Linie zur Er-
klärung delinquenter Karrieren ge-
dacht war, also für den absoluten
Ausnahmefall, wie auch neuere Er-
gebnisse der Kohortenforschung
belegen. Die Phasen der Entwick-
lung, die Quensel mit dem Termi-
nus „Glück gehabt“ umschreibt,
würde man gesetzestechnisch mit
den Voraussetzungen der Diversion
i.S. § 45 JGG gleichsetzen, also
beispielsweise, daß anderweitige
erzieherische Maßnahmen eingelei-
tet oder durchgeführt sind. Im Ge-
gensatz zu seinem Modell stellt Di-
version inzwischen (bei großen re-
gionalen Unterschieden) den
Regelfall dar, vielfach sogar im
Falle wiederholter Auffälligkeit
(vgl. z.B. in Hamburg).

Der kritische Anspruch des
Kommentars wird je nach Bearbei-
ter in unterschiedlichem Umfang
eingelöst. So läßt der Herausgeber
selbst es an klaren, manchmal wohl
etwas überzogenen Formulierun-
gen nicht fehlen. Die Abschaffung
des Jugendarrests ist zwar sicher-
lich empirisch begründet bzw. be-
gründbar, Zweifel wird man aber
haben, ob der Jugendarrest aus-
schließlich als Kreation und Über-
bleibsel des Nationalsozialismus

anzusehen ist (S.20). Die RL zu
§ 16 orientieren sich bis heute „am
Sprachgebrauch des faschistischen
Menschenbildes“ (S. 99). Einen
entsprechend klaren Standpunkt
vermißt man hinsichtlich der Kom-
mentierung zur Jugendstrafe wegen
schädlicher Neigungen (Teschner),
wenngleich der Herausgeber einlei-
tend die Kritik der Wissenschaft zu
teilen scheint (S.19 f.). Während
der Gesamtanspruch des Kommen-
tars die Wirkungslosigkeit von
strafrechtlichen Sanktionen postu-
liert, findet man in Einzelbereichen
durchaus differenziertere Analysen,
etwa im Hinblick auf berufliche
Bildungsmaßnahmen im Jugend-
strafvollzug (Höflich, S.380). Teil-
weise werden die sozialwissen-
schaftliche Kritik und der empiri-
sche Forschungsstand ausführlich
wiedergegeben (vgl. z.B. Rzepka
zu §§ 45, 47, S.194 ff., auch zur
Effizienz der Diversion), ferner
wird beispielsweise die unverhält-
nismäßige Untersuchungshaftpra-
xis (zu Recht) kritisiert (Matzke zu
§ 72, S.307 f.). Die Arbeitsweisung
wird (entgegen BVerfG, auf dessen
Entscheidung nur indirekt verwie-
sen wird) schlicht als verfassungs-
widrig bezeichnet (Semler/Möller,
S. 81). Das Zuchtmittel der Ar-
beitsauflage wird (erstaunlicher-
weise lediglich!) als verfassungs-
rechtlich bedenklich eingestuft
(Semler, S.96).

Trotz angezeigter Kritik im De-
tail ist der Kurzkommentar eine
nützliche und brauchbare Ergän-
zung der bisher vorhandenen Kom-
mentierungen. Hilfreich erscheinen
auch die im Anhang abgedruckte
Jugendarrestvollzugsordnung (JA-
VollzO) sowie die Verwaltungsvor-
schriften zum Jugendstrafvollzug
(VVJug) und schließlich ein aus-
führliches Literatur- und Stichwort-
verzeichnis. Nicht zuletzt die gün-
stige Preisgestaltung wird dem
Kurzkommentar die verdiente Ver-
breitung auch bei Praktikern des
Jugendkriminalrechts sichern. 

Frieder Dünkel

Christoph Nix (Hrsg.)
Kurzkommentar zum
Jugendgerichtsgesetz
Mit Richtlinien und
Verwaltungsvorschriften
Beltz Verlag, Weinheim und
Basel, 1994
538 Seiten, DM 78,–

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Neue Bücher:
■ Winfried Hassemer/
Karl Starzacher
Organisierte Kriminalität –
Geschützt vom Datenschutz?
Nomos Verlagsgesellschaft
94 Seiten, DM 28,–

■ Jaqueline Hénard
Geschichte vor Gericht
Die Ratlosigkeit der Justiz
Siedler
96 Seiten, DM 25,–

■ Gerald Grünwald
Das Beweisrecht der Straf-
prozeßordnung
Nomos Verlagsgesellschaft
164 Seiten, DM 56,–

■ Monika Raab
Männliche Richter – weibli-
che Angeklagte
Einstellungen und Alltagstheo-
rien von Strafrichtern
Forum Verlag Godesberg
144 Seiten, DM 28,–

■ Thomas Trenczek (Hrsg.)
Freiheitsentzug bei jungen
Straftätern
Die Situation des Jugendstraf-
vollzuges zwischen Reform
und Alternativen
Forum Verlag Godesberg
264 Seiten, DM 39,–

■ Arthur Kreuzer u.a.
Jugenddelinquenz in Ost und
West
Forum Verlag Godesberg
352 Seiten, DM 48,–

■ Robert Mischkowitz
Kriminelle Karrieren und ihr
Abbruch
Forum Verlag Godesberg
416 Seiten, DM 48,–

■ Thomas Kattau
Strafverfolgung nach Wegfall
der europäischen Grenzkon-
trollen
Eine Untersuchung der Schen-
gener Abkommen
Centaurus Verlagsgesellschaft
194 Seiten, DM 19,80

■ Observatiore geopolitique
des drogues
Der Weltdrogenbericht
dtv Taschenbuch
290 Seiten, DM 24,90

■ Petra Block
Rechtliche Strukturen der So-
zialen Dienste in der  Justiz
Kriminolgische Zentralstelle
Wiesbaden
282 Seiten, DM 30,–

■ Michael Huber
Das Strafurteil
Freispruch und Einstellung
C.H.Beck Verlag
150 Seiten, DM 29,–

■ Ernst-Joachim Lampe (Hg.)
Die Verfolgung von Regie-
rungskriminalität der DDR
nach der Wiedervereinigung
Carl Heymanns Verlag
238 Seiten, DM 78,–

■ Rainer Gatzemeier
Heroin vom Staat
Für eine kontrollierte Freigabe
harter Drogen
Knaur
186Seiten, DM 12,90

■ Niklas Luhmann
Das Recht der Gesellschaft
Suhrkamp
598 Seiten, DM 58,–

■ Uwe Wesel
Der Honecker-Prozeß
Ein Staat vor Gericht
Eichborn
160 Seiten, DM 29,80

Materialien:
■ Evelyn Brandt-Erbacher
(Hrsg.)
Eingefangene Texte
Texte zum Thema Strafvollzug
und Straffälligkeit
76 Seiten
Kostenlos anzufordern bei:
Akademie für Sozialarbeit
Kapuzinergasse 1
A-6900 Bregenz

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1994-1-48 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 08.05.2026, 03:08:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-1994-1-48


individualpräventiv orientiert ist, finden sich zu § 88 JGG (Aussetzung des
Restes der Jugendstrafe) häufig Begründungen wie:

„Die Frage der Entlassung zur Bewährung kann nicht ausschließlich
nach Prognosegesichtspunkten entschieden werden (vgl. LG Bonn NJW
1977, 2227 m.w.N.); wenn auch bei der Verhängung der Jugendstrafe der
Erziehungsgedanke in der Regel im Vordergrund steht, so sind in ihr dane-
ben auch alle Elemente des allgemeinen Strafrechts wie z.B. Sühne und
Abschreckung enthalten (vgl. BGHSt 18, 207). Aus diesem Grunde ist
trotz günstiger Prognose wegen der Schwere der verschuldeten Tat und ih-
rer vom Verurteilten zu verantwortenden Folgen eine Entlassung zur Be-
währung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt. Dies muß ins-
besondere dann gelten, wenn – wie im vorliegenden Fall – allein wegen
der Schwere der Schuld auf Jugendstrafe erkannt worden ist“ (Nachw. bei
Diemer/Schoreit/Sonnen, Kommentar zum JGG, 1992, § 88 Rdnr. 11).

Hinsichtlich der Strafzwecke wird zukünftig noch genauer zwischen den
Ebenen der Sanktionsandrohung, der Sanktionsverhängung und des Sank-
tionsvollzuges zu unterscheiden sein. Generalpräventive Gesichtspunkte
prägen die Sanktionsandrohung und dürfen ausnahmsweise und einge-
schränkt auch noch auf der Ebene der Sanktionsverhängung berücksichtigt
werden, jedoch nicht mehr im Vollzugsbereich. Die Schuld ist Grundlage
der Strafzumessung und damit Teilaspekt der Sanktionsverhängung. Die
Berücksichtigung der Schwere der Schuld ist für die Frage der Aussetzung
des Strafrestes zur Bewährung als einem Teil des modifizierten Sanktions-
vollzuges verbraucht, es sei denn, daß der Gesetzgeber wie in § 57 a StGB
dieses Kriterium ausdrücklich berücksichtigt wissen will. Weder § 57
StGB noch § 88 JGG ermöglicht eine Berücksichtigung der Schwere der
Schuld bei der Strafaussetzung zur Bewährung.

Der vorliegende Beschluß des BVerfG wird zukünftig eine zu restriktive
Praxis der Strafaussetzung zur Bewährung verhindern. Seine kriminalpoli-
tische Bedeutung liegt also darin, Hürden für eine vorzeitige Entlassung
aus dem Strafvollzug abgebaut zu haben.

Prof. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen lehrt Strafrecht an der Universität
Hamburg und ist Mit-Herausgeber dieser Zeitschrift
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